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 Veröffentlicht am 17.10.1996

Norm

EO §54b

EO §54d

Rechtssatz

Wenn ein im elektronischen Rechtsverkehr eingebrachter Exekutionsantrag auch alle notwendigen, formellen Angaben

über den Exekutionstitel enthält (hier: vollstreckbar Rückstandsausweis), so entspricht dies bereits der Vorlage einer

Ausfertigung des Exekutionstitels.
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